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Politischer Bericht 2/2006 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
I. Zur Lage 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

Gestern gab es eine Sitzung der Fraktionsvorsitzenden, um über die bisherigen 

Ergebnisse der Arbeit des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) zu 

informieren. An diesem Gespräch haben auch Vertreter der Bundesregierung 

teilgenommen. Bei diesem Gespräch ist deutlich geworden, dass ein 

Untersuchungsausschuss von Tag zu Tag unnötiger wird. Alles, was aufgeklärt 

werden konnte, ist bereits aufgeklärt worden. In dieser Woche tritt das PKG 

nochmals zusammen. Die Bundesregierung hat gestern den Fraktionsvorsitzenden 

ferner einen umfassenden Bericht angekündigt. Dieser Bericht kommt im Februar. 

Wir arbeiten also mit größtmöglicher Transparenz und Schnelligkeit. Das Spiel von 

Teilen der Opposition ist durchsichtig. Sie will den Untersuchungsausschuss als 

parteipolitisches Instrument nutzen und schadet damit den Sicherheitsinteressen und 

dem Ansehen Deutschlands. 

Am Montag hat das Parteipräsidium über die EU-Dienstleistungsrichtlinie 

gesprochen. Unsere Position ist eindeutig. Eine Richtlinie, die zu Lohndumping, zur 

Abschwächung von Umweltstandards, zur Aushöhlung des nationalen Arbeitsrechts, 

zur Entrechtung von Leiharbeitern und zur Liberalisierung der Daseinsvorsorge 

führen wird, wird mit uns nicht zu machen sein. Deshalb unterstützen wird den Aufruf 

des DGB und des Europäischen Gewerkschaftsbundes, am 11. Februar in Berlin und 

am 14. Februar in Straßburg gegen. 

 

Sozialdumping und für eine soziale Ausgestaltung der EU-Dienstleistungsrichtlinie zu 

demonstrieren. 

Bei der Frage der steuerlichen Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten gibt es 

nichts Neues zu berichten. Wir haben das BMF gebeten, verschieden Modelle zu 



berechnen. Wichtig ist: Die Gesamtkosten dürfen 460 Mio. Euro nicht überschreiten. 

Die Zahlen werden in Kürze vorliegen. Erst dann kann man auf einer seriösen 

Grundlage über mögliche Kompromisse sprechen. Vorher machen solche Gespräche 

keinen Sinn. Bei aller verständlichen Emotionalität bei diesem Thema müssen wir 

aufpassen, dass wir uns dieses Thema nicht selbst kaputt machen. Unser Ziel lautet: 

Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zusätzliche Impulse für 

Beschäftigung im Haushalt. Das wollen wir erreichen und damit erreichen wir auch 

die Menschen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. Siggi Ehrmann 

 

 

 

 

II.   Zur Woche 

Gesetz zur Förderung der ganzjährigen Beschäftigung  

Wie beraten in dieser Woche in 1. Lesung unseren Gesetzentwurf zur Förderung der 

ganzjährigen Beschäftigung. Mit diesem Gesetz soll ein wesentlicher Beitrag zur 

Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit und zur Verstetigung der 

Beschäftigungsverhältnisse in Bau- und Saisonbetrieben geleistet werden. 

Wir hatten bereits in der 14. Legislaturperiode ein Gesetz zur Neuregelung der 

Förderung der ganzjährigen Beschäftigung in der Bauwirtschaft auf den Weg 

gebracht. Diese so genannte Winterbauförderung hat auch einen aktiven Beitrag zur 

Vermeidung der Winterarbeitslosigkeit geleistet. Aufgrund der positiven Erfahrungen 

soll nun das bisher auf die Bauwirtschaft beschränkte Fördersystem weiterentwickelt 

und auf alle Branchen mit saisonbedingten Arbeitsausfällen ausgeweitet werden. Wir 

erfüllen damit eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag. 

Die künftige Förderung wird in das System des Kurzarbeitergeldes integriert. Das 

neu eingeführte Saisonkurzarbeitergeld wird bei saisonbedingtem Arbeitsausfall 

gewährt. Anspruch auf Entgeltersatz haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in 

den Wintermonaten Dezember bis März. Die BA zahlt aus Beitragsmitteln 60 % oder 

bei mindestens einem Kind 67 % der pauschalierten Netto-Entgelt-Einbußen. 



Arbeitgeber werden von der Pflicht zur Entgeltfortzahlung erheblich entlastet, 

müssen jedoch während des Bezugs des Saisonkurzarbeitergeldes für ihren 

Arbeitnehmer einen reduzierten Sozialversicherungsbeitrag abführen. 

Den Mehrausgaben der BA für das neu eingeführte Saison-Kurzarbeitergeld stehen 

Einsparungen bei den Ausgaben für das Arbeitslosengeld gegenüber. Wichtig ist 

auch, dass durch den Fortbestand der Beschäftigungsverhältnisse die 

Arbeitsagenturen u. a. durch entfallende Arbeitslos-Meldungen und bei der 

Bearbeitung von Leistungsanträgen entlastet werden. 

 

 

II. Aktuelles Thema  

Existenzsichernde Löhne 

Arbeit zu schaffen ist das zentrale Anliegen der Regierung. In der aktuellen 

Diskussion wird zunehmend über das Für und Wider von sog. Kombilohnmodellen 

diskutiert. Zunächst einmal ist festzustellen, dass es eine allgemeingültige Definition 

von Kombilöhnen nicht gibt. Jeder versteht darunter etwas anderes. Deshalb ist es 

auch nicht verwunderlich, dass die Stimmen aus Wissenschaft und Verbänden zu 

diesem Thema sehr unterschiedlich sind: 

Für ein Kombilohnmodell plädieren u. a. Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt und der 

Chef des Münchner ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Hans-Werner Sinn. Ifo-

Chef Sinn sagte dem «Focus», er halte das Kombilohnmodell für die wichtigste 

Reformentscheidung des Jahres 2006. 

Dagegen weisen andere Experten der Wirtschaft auf die enormen Kosten einer 

generellen Einführung von Kombilöhnen hin. Der stellvertretende DIHK-

Hauptgeschäftsführer Achim Dercks sagte der «Berliner Zeitung»: 

„Kombilohnmodelle, die auf großzügige finanzielle Anreize für die Betroffenen 

setzen, sind nicht der richtige Weg, gering Qualifizierte wieder in Beschäftigung zu 

bringen." 

Auch der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der 

deutschen Arbeitgeberverbände, Peter Clever, ist skeptisch: „Eine flächendeckende 

Lohnsubventionierung ist unbezahlbar und unsinnig. Sie würde zu Missbrauch und 

Mitnahmeeffekten geradezu einladen." 

In Genshagen hat das Bundeskabinett beschlossen, dass eine vom Bundesminister 

für Arbeit und Soziales einzurichtende Arbeitsgruppe bis zum Herbst 2006 



Vorschläge für mehr Beschäftigung für gering qualifizierte Menschen erarbeiten soll. 

Dabei soll einerseits sichergestellt werden, dass Löhne nicht in den Bereich der 

Sittenwidrigkeit heruntergedrückt werden können, aber andererseits Menschen mehr 

als bisher die Möglichkeit auch zur Beschäftigung mit niedrigem Einkommen 

erhalten. 

 

Wir werden diese Diskussion in der Fraktion mit einer von Ludwig Stiegler geleiteten 

Arbeitsgruppe begleiten. Dabei sind u. a. die Fragen zu klären, ob es erstrebenswert 

und notwendig ist, den sog. Niedriglohnbereich auszubauen und welche Erfahrungen 

mit den unterschiedlichen Kombilohnmodellen, die es in Deutschland gab und gibt, 

gemacht wurden. Zu untersuchen ist auch, inwieweit Ergebnisse in anderen Ländern 

auf die deutschen Verhältnisse übertragbar sind. 

 

Beispiele von Kombi-Modellversuchen in den Bundeslä ndern  

Das zum 1. März 2002 eingeführte und zum 31. März 2003 wieder eingestellte 

Mainzer Modell sollte für Beschäftigte im Bundesland Rheinland-Pfalz den Übergang 

zwischen geringfügiger und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung erleichtern. 

Im Detail sah die Regelung folgendes vor:  

Wer als Arbeitnehmer 

�  mindestens 15 Wochenstunden arbeitete 

�  einen neuen Job antrat (auch ein Wechsel von einem geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnis beim selben Arbeitgeber zählte als neuer Job) und 

�  als Lediger über 325 Euro und weniger als 897 Euro verdiente bzw. als 

Alleinerziehen der oder Verheirateter weniger als 1707 Euro 

erhielt 

�  ein höheres Kindergeld (77 Euro zusätzlich) 

�  Zuschüsse zu den Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung. 

Diese Zuschüsse wurden degressiv gewährt: Das heißt, wer 325 Euro 

verdiente, bekam die Sozialversicherungsbeiträge vollends erstattet, der 

Zuschuss nahm sukzessiv ab. 

 

Durch die Einführung der Niedriglohn-Jobs wurde das Prinzip des Mainzer Modells 

de facto auf ganz Deutschland ausgeweitet. 

 



Ebenfalls am 1. März 2002 wurde für Hamburger Arbeitslose das Hamburger Modell 

eingeführt. Dieses noch immer praktizierte Modell beinhaltet einen auf maximal 10 

Monate befristeten Lohnkostenzuschuss für Langzeitarbeitslose. 

 

Er wird zu gleichen Teilen von einer Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit 

Hamburg (ARGE) an Arbeitnehmer und Arbeitgeber ausgezahlt. Gefördert werden 

Arbeitsverhältnisse von wöchentlichen Arbeitszeiten von mehr als 15 Stunden. Bei 

einer Arbeitszeit von über 15 bis unter 35 Wochenstunden beträgt die Förderung 125 

€ je Monat, bei einer Arbeitszeit von mindestens 35 Stunden 250 €. Der Zuschuss ist 

sozialversicherungsfrei und zählt nicht mit zum Bruttolohn. Zusätzlich erhält der 

Arbeitnehmer einen Bildungsgutschein über bis zu 2.000 €/Jahr. Der Arbeitgeber 

muss für die Förderung eine zusätzliche, sozial-versicherungspflichtige Stelle 

schaffen, die ortsüblichen Bedingungen entspricht (keine Subvention von 

Lohndumping). Der Lohn muss damit über 400 € liegen, darf gleichzeitig aber 1.700 

€ nicht überschreiten. 

 

Unbefristete Kombilöhne  

Durch die Einführung von Mini- und Midi-Jobs und der Möglichkeit eines teilweise 

anrechnungsfreien Hinzuverdienstes zum Arbeitslosengeld II gibt es auf 

Bundesebene mind. drei zeitlich unbefristete bundesweite Kombilöhne: 

• Bei Minijobs (bis 400 € monatlich) müssen keine Arbeitnehmerbeiträge zur 

Sozialversicherung entrichtet werden. 

• Bei höheren Entgelten bis zu 800 € monatlich (Midi-Jobs) fallen seit April 2003 

nur noch ermäßigte Arbeitnehmerbeiträge an (Zwischen 400,01 € und 800 € 

monatlich erhöht sich der Sozialversicherungsbeitrag des Arbeitnehmers 

relativ zum steigenden Bruttoverdienst von 4 % auf 21,5 %. Der 

Arbeitgeberbeitrag bleibt unverändert.). 

• Empfängern von ALG II wird Erwerbseinkommen nur teilweise angerechnet, 

100 € monatlich sind seit Oktober 2005 vollständig anrechnungsfrei. 

Die Inanspruchnahme aller drei Kombilöhne ist hoch: Im August 2005 gab es 6,6 

Mio. Mini-Jobber, davon 4,8 Mio. hauptberufliche und 1,8 Mio., die zugleich eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausübten. 

 



Im Jahr 2003 gab es rd. 669.000 Personen, die einen Midi-Job ausübten und nach 

inoffiziellen Schätzungen könnten 700.000 - 800.000 Empfänger von ALG II einen 

anrechnungsfreien Hinzuverdienst haben (Blickpunkt Arbeit und Wirtschaft 04/2005). 

 

Fast 8 Mio. Menschen arbeiten also bereits in einem Kombilohnmodell. Allerdings 

sind diese drei Kombilohnmodelle nicht darauf ausgerichtet, gering Qualifizierte und 

Langzeit-arbeitslose in eine existenzsichernde Beschäftigung des ersten 

Arbeitsmarktes zu integrieren. 

 

Regelung des Mindestlohns in Deutschland und in and eren Ländern  

Eng verbunden mit der Frage nach Kombilöhnen ist die Frage nach 

existenzsichernden Löhnen bzw. von Mindestlöhnen. 

Wir haben, zusammen mit den Gewerkschaften, die Bereitschaft von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt, im Zusammenhang mit der Diskussion um 

Kombilöhne für Geringverdiener auch die Einführung eines gesetzlichen 

Mindestlohns in Erwägung zu ziehen. 

 

In 18 der 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und in drei Kandidatenländern 

existieren bereits nationale Mindestlöhne. Der Mindestlohn wird von den 

Regierungen der Länder üblicherweise nach Konsultation der Sozialpartner 

festgelegt und hat Gesetzeskraft. Er gilt in der Regel in der jeweiligen Volkswirtschaft 

für alle Arbeitnehmer und alle Berufe. 

 

Einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn von mindestens 1.000 € monatlich gibt es 

neben Luxemburg auch in den Niederlanden, in Belgien, Frankreich, Großbritannien 

und Irland. 

Zwischen 471 und 605 € monatlich beträgt der Mindestlohn in Griechenland, Malta, 

Spanien, Portugal und Slowenien. Knapp vor dem Schlusslicht Lettland rangieren 

Litauen, die Slowakei, Estland, Polen, Ungarn und Tschechien sowie Bulgarien, 

Rumänien und die Türkei. In diesen Ländern reicht der Mindestlohn von 61 bis 240 € 

pro Monat. 

 

Die sieben EU-Mitgliedstaaten Deutschland, Österreich, Italien, Schweden, Finnland, 

Dänemark und Zypern schreiben keine Mindestlöhne vor. 



 

Dagegen gibt es auch in den USA Mindestlöhne. Der geltende Satz beläuft sich auf 

Bundesebene auf umgerechnet 727 €. In einigen US-Bundesstaaten liegen die 

Mindestlöhne darüber. 

 

Auch wenn in Deutschland bislang kein nationaler Mindestlohn existiert, gibt es 

allgemein verbindliche Mindestlöhne auf Basis von T arifverträgen . Solche 

Mindestlohn-Tarifverträge gelten zurzeit im 

• Baugewerbe (10,20 € West/8,80 € Ost) 

• Maler- und Lackiererhandwerk (7,85 € West/7,15 Ost) 

• Dachdeckerhandwerk (10,0 € Ost/West) 

• Gebäudereinigung (7,87 € West/6,36 € Ost) 

 

 

Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung  

Die Allgemeinverbindlicherklärung  (AVE) eines Tarifvertrags bewirkt nach 

deutschem Recht, dass die Rechtsnormen dieses Tarifvertrags auch für alle bisher 

nicht tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer innerhalb des sachlichen 

Geltungsbereichs des Tarifvertrags verbindlich werden. 

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales kann einen Tarifvertrag im Einvernehmen 

mit einem aus je drei Vertretern der Spitzenorganisation der Arbeitgeber und der 

Spitzenorganisation der Arbeitnehmer bestehenden Ausschuss auf Antrag einer 

Tarifvertragspartei für allgemeinverbindlich erklären, wenn 

• die tarifgebundenen Arbeitgeber nicht weniger als 50 vom Hundert der unter 

den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden Arbeitnehmer beschäftigen 

und 

• die Allgemeinverbindlicherklärung im öffentlichen Interesse geboten erscheint. 

 

Einige Gewerkschaften fordern als tarifpolitische Alternative zum Mindestlohn, das 

Instrument der Allgemeinverbindlicherklärung stärker zu nutzen. 

Geprüft wird nun die Möglichkeit, die Allgemeinverbindlicherklärung von 

Tarifverträgen auszuweiten, um somit eine generelle gesetzliche Regelungen von 

Mindestlöhnen zu schaffen und damit einen Eingriff in die Tarifautonomie zu 

umgehen. 



Entsprechend dem Koalitionsvertrag werden wir auch die Ausweitung des 

Entsendegesetzes über den Baubereich hinaus auf andere Branchen prüfen, wenn 

entsprechende unerwünschte soziale Verwerfungen durch Entsendearbeitnehmer 

nachgewiesen werden. Zunächst soll laut Koalitionsvertrag die Ausweitung des 

Entsendegesetzes auf die Gebäudereinigerbranche erfolgen. 

Fazit  

In der Koalitionsarbeitsgruppe werden wir uns dafür einsetzen, dass zunächst die 

bestehenden Instrumente insbesondere auf ihre Systematik und Transparenz hin 

überprüft werden. Was wir auf jeden Fall vermeiden müssen, ist eine 

Dauersubventionierung durch ein zusätzliches Instrument. Dies ist 

arbeitsmarktpolitisch nicht effizient und finanzpolitisch ein Irrweg. Für die SPD ist 

wichtig, dass in der Koalitionsarbeitsgruppe auch die Themen Entsendegesetz und 

Mindestlohn in einen engen Zusammenhang gestellt werden. 

 

Ich verweise abschließend auf die von meinem Kollegen Martin Schwanholz 

erarbeitet Dokumentation (Anlage). 

 



 



 



Anlage 1 
 

Überblick zu Mindestlöhnen in der EU 
 
 
Nationale Mindestlöhne gibt es in 18 Mitgliedsstaaten der EU.  
 

 
EU-15 ohne Mindestlohn: Dänemark, Deutschland, Österreich, Finnland, Schweden, Italien 
 
EU-10 ohne Mindestlohn: Zypern (aber sektorale gesetzliche Mindestlöhne) 

 
                   

 
 Mindestlohn pro 

Monat 
in Euro  

Anteil der 
Vollzeitbeschäftigten mit 
Mindestlöhnen   
in Prozent 

 Januar 2005 2003 2004 
Luxemburg 1467 16,9 18,0 
Niederlande 1265 2,2 2,1 
Belgien 1210   
Frankreich 1197 13,4 15,6 
Großbritannien  1197 1,2 1,4 
Irland 1183 3,1 3,1 
Griechenland 668   
Spanien 598 0,9 0,8 
Malta 557 1,1 1,5 
Slowenien 490 2,7 2,0 
Portugal 437 5,7 5,5 
Tschechien 235 2,0 2,0 
Ungarn 232 8,1 8,0 
Polen 205 k. A. 4,5 
Estland 172 6,4 k. A. 
Slowakei 167 0,4 1,9 
Litauen 145 10,2 12,1 
Lettland 116 13,6 k. A. 
 
 
 
 
 



Anlage 2 
 
Dr. Martin Schwanholz (MdB): Mindestlöhne in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
 
 Mindestlohn

? 
Höhe  
pro Monat 
(1.1.2005) 

Per Gesetz, 
Tarifvertrag oder 
per AVE? 
 

Gilt der Mindestlohn für die 
gesamte Wirtschaft? 
 
Ausnahmen (Branchen, 
Regionen oder AN-
Gruppen)? 

Besondere 
Mindestlohnsätze 
für Jugendliche, 
Azubis usw.? 

Festsetzungsverfahren 
 
Anpassungsintervalle 

Belgien ja 1210 Euro  Allgemeinverbindlic
her Tarifvertrag. 
 
Tarifverträge für 
sektorale 
Mindestlöhne, die 
aber den 
nationalen 
Mindestlohn nicht 
unterschreiten 
dürfen. 

Gilt für die ganze private 
Wirtschaft (öffentlicher Dienst 
hat andere Mechanismen). 
 
Ausnahmen: Azubis, 
Familienmitglieder in 
Familienbetrieben und AN, 
die üblicherweise weniger als 
1 Monat beschäftigt sind. 
 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Jugendliche unter 21 
J., gestaffelt nach 
Alter. 

Durch Verhandlungen der Sozialpartner im 
Nationalen Beschäftigungsrat .  
 
Automatische Anpassung durch Indexierung. 

Dänemark nein - - - - - 
Deutschland nein 

 
- Gegen die guten 

Sitten verstoßende 
Löhne können 
gerichtlich 
aufgehoben 
werden. 

- - - 

Estland ja 
 

172 Euro Gesetz. 
 

Gilt für alle AN. - Festsetzung durch Regierung im Anschluss an 
bilaterale Vereinbarung zwischen den 
Sozialpartnern.  
 
Keine festen Anpassungsintervalle; Anpassung 
jeweils nach neuer Vereinbarung der 
Sozialpartner. 

Finnland nein - - - - - 



Frankreich ja 1197 Euro Gesetz. 
 

Gilt für die ganze Wirtschaft. 
 
Ausnahmen: bestimmte AN 
im Agrarbereich, 
Handelsmarine und AN, die 
mit Kost und Logis bezahlt 
werden. 
 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Azubis bis 25 J. und 
Jugendliche bis 18 J. 
in Abhängigkeit von 
Alter und 
Ausbildungstand. 
 
Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Behinderte sind 
möglich. 

Festsetzung durch Regierung nach 
Konsultation des trilateralen nationalen 
paritätischen Ausschusses für 
Tarifangelegenheiten. 
 
Anpassung jährlich am 1. Juli sowie durch 
Indexierung, gebunden an 
Verbraucherpreisindex: Mindestlohn wird 
erhöht, wenn sich dieser um mind. 2 % erhöht 
hat. 

 Mindestlohn
? 

Höhe  
pro Monat 
(1.1.2005) 

Per Gesetz, 
Tarifvertrag oder 
per AVE? 
 

Gilt der Mindestlohn für die 
gesamte Wirtschaft? 
 
Ausnahmen (Branchen, 
Regionen oder AN-
Gruppen)? 

Besondere 
Mindestlohnsätze 
für Jugendliche, 
Azubis usw.? 

Festsetzungsverfahren 
 
Anpassungsintervalle 

Griechenland ja 668 Euro Allgemeiner 
Tarifvertrag.  
 
Daneben gibt es 
sektorale, 
regionale und 
betriebliche 
Tarifverträge. 
 
Tarifverträge für 
bestimmte 
Berufsgruppen 
können durch das 
Arbeitsministerium 
für 
allgemeinverbindlic
h erklärt werden, 
wenn sie mind. 51 
% der 
Beschäftigten 
umfassen oder auf 
Bitte der 
Sozialpartner. 

Gilt für die ganze 
Privatwirtschaft (eigene 
Regelungen  für öffentlichen 
Dienst). 
  
Mindestlohnsätze gestaffelt 
nach Beschäftigungsjahren 
und in Abhängigkeit vom 
Familienstand. 
 
 
 

- Festlegung durch Sozialpartner in einem 
allgemeinen Tarifvertrag. In der Praxis 
Neuverhandlung alle zwei Jahre.  
 
Anpassungsverfahren wird im Rahmen der 
Verhandlungen des nationalen Abkommens 
festgelegt.  

Großbritannien ja 1197 Euro Gesetz.  
 

Gilt für alle AN. 
 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 

Festsetzung durch Industrieminister auf 
Empfehlung der Niedriglohnkommission (Low 



Lohnsätze im 
Agrarbereich 
werden vom 
paritätischen 
„Lohnausschuss 
für die 
Agrarwirtschaft“ 
festgelegt, müssen 
aber dem 
nationalen 
Mindestlohn 
entsprechen. 
 
 
 
 

Ausnahmen: Beschäftigte in 
Privathaushalten, die im 
Haushalt leben (Bsp. 
Aupairs), einige spezielle 
Kategorien von AN und unter 
best. Bedingungen nicht für 
Azubis unter 26 J. 
 
Eigener Mindestlohn für AN 
im Agrarsektor. 

Jugendliche unter 26 
J., gestaffelt nach 
Alter. 
 
Unter best. 
Bedingungen 
geringere 
Mindestlohnsatz für 
Azubis/AN unter 26 J. 
in den ersten 6 
Monaten. 
 

Pay Commission). Diese muss zuvor die 
Sozialpartner konsultieren. 
 
Weder ein automatisches Verfahren noch ein 
vorgeschriebenes Datum für die Anpassung. 

 Mindestlohn
? 

Höhe  
pro Monat 
(1.1.2005) 

Per Gesetz, 
Tarifvertrag oder 
per AVE? 
 

Gilt der Mindestlohn für die 
gesamte Wirtschaft? 
 
Ausnahmen (Branchen, 
Regionen oder AN-
Gruppen)? 

Besondere 
Mindestlohnsätze 
für Jugendliche, 
Azubis usw.? 

Festsetzungsverfahren 
 
Anpassungsintervalle 

Irland ja 1183 Euro Gesetz. Gilt für alle AN. 
 
Ausnahmen: 
Familienmitglieder,  
bestimmte Azubis. 
 
Arbeitgebern in 
wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten kann befristet 
gestattet werden, geringere 
Löhne zu zahlen. 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Jugendliche unter 18 
J. und für Azubis in 
Abhängigkeit von 
Ausbildungsjahr. 
 
Geringere 
Mindestlöhne für AN 
über 18 J. sind in den 
ersten zwei 
Beschäftigungsjahren 
erlaubt.  

Festsetzung durch Industrieminister a) im 
Rahmen einer trilateralen nationalen 
wirtschaftlichen Vereinbarung oder b) im 
Anschluss an die Empfehlung des 
Arbeitsgerichts, das nach Anrufung durch die 
Sozialpartner tätig wird. Das Arbeitsgericht 
muss zuvor die Sozialpartner konsultieren. 
 
Keine festen Anpassungsintervalle. 

Italien nein - Verfassung sieht 
gerechte Löhne für 
alle AN vor. In der 
Folge Sicherung 
eines 
Mindesteinkomme
ns für AN 
außerhalb von 

- - - 



Tarifverträgen bzw. 
Ausdehnung der 
Wirkung von 
Tarifverträgen 
durch 
Gerichtsentscheidu
ngen.  

Lettland ja 
 

116 Euro Gesetz. 
 
Tarifverträge 
können für 
allgemein 
verbindlich erklärt 
werden, wenn die 
Tarifpartner mind. 
60 % der AN und 
AG in diesem 
Sektor 
repräsentieren. 
 

Gilt für alle AN. Geringerer 
Mindestlohnsatz für 
Jugendliche unter 18 
J. 

Festsetzung durch Regierung nach 
Konsultation des Nationalen Dreiseitigen Rates 
für Zusammenarbeit. Dieses Gremium ist im 
Rahmen jeder Gesetzgebung zu Fragen der 
Beschäftigung zu beteiligen. 
 
Anpassungsintervalle sind nicht geregelt. 

 Mindestlohn
? 

Höhe  
pro Monat 
(1.1.2005) 

Per Gesetz, 
Tarifvertrag oder 
per AVE? 
 

Gilt der Mindestlohn für die 
gesamte Wirtschaft? 
 
Ausnahmen (Branchen, 
Regionen oder AN-
Gruppen)? 

Besondere 
Mindestlohnsätze 
für Jugendliche, 
Azubis usw.? 

Festsetzungsverfahren 
 
Anpassungsintervalle 

Litauen ja 145 Euro Gesetz. 
 
Höhere 
Mindestlöhne 
können durch 
Tarifverträge 
festgelegt werden. 

Gilt für alle AN, auch für im 
Ausland tätige AN litauischer 
AG. Aber nicht für in Litauen 
tätige ausländische AN 
ausländischer AG. 
 
Abweichende Mindestlöhne 
für bestimmte Regionen und 
Wirtschaftsbereiche sind 
rechtlich möglich, derzeit 
jedoch nicht der Fall. 

Abweichende 
Mindestlöhne für 
bestimmte 
Beschäftigtengruppen 
sind rechtlich möglich, 
derzeit jedoch nicht 
der Fall. 

Festsetzung durch die Regierung 
entsprechend der Empfehlung des Ständigen 
Ausschusses für Arbeitsentgelt des 
Dreiseitigen Rates (Regierung, 
Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften +  
unabhängige Experten).  
 
Anpassungsintervalle: k. A. 

Luxemburg ja 1467 Euro Gesetz. 
 

Gilt für alle AN der privaten 
Wirtschaft auf 
luxemburgischen 
Staatsgebiet.  
 
Firmen in wirtschaftlichen 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Jugendliche  unter 18 
J. 
 
Arbeitslose unter 30 

Festsetzung durch Regierung. 
 
Das Parlament muss mind. alle 2 Jahre zur 
Höhe der Mindestlöhne konsultiert werden. Die 
Regierung muss alle 2 Jahre einen Bericht 
über die wirtschaftliche Entwicklung vorlegen.   



Schwierigkeiten können vom 
Mindestlohn abweichen. 
 
 

J. können für max. 1 
Jahr mit geringerem 
Lohn eingestellt 
werden. 
 
2 verschiedene Sätze 
für ungelernte und für 
AN mit anerkannter 
Berufsqualifikationen.  
 
Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Behinderte sind 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anpassung durch Indexierung, gebunden an 
Verbraucherpreisindex. 
 
 

 Mindestlohn
? 

Höhe  
pro Monat 
(1.1.2005) 

Per Gesetz, 
Tarifvertrag oder 
per AVE? 
 

Gilt der Mindestlohn für die 
gesamte Wirtschaft? 
 
Ausnahmen (Branchen, 
Regionen oder AN-
Gruppen)? 

Besondere 
Mindestlohnsätze 
für Jugendliche, 
Azubis usw.? 

Festsetzungsverfahren 
 
Anpassungsintervalle 

Malta ja  
 
 

557 Euro Gesetz. 
 
Daneben sektorale 
Mindestlöhne.  
 
Höhere 
Mindestlöhne 
können durch 
Tarifverträge 
festgelegt werden.  
 

Gilt für alle AN. 
 
Sektorale (höhere) 
Mindestlöhne für bestimmte 
Wirtschaftsbereiche. 
 

Geringere 
Mindestlohnsätze nur 
für Jugendliche.   

Festsetzung des nationalen sowie der 
sektoralen Mindestlöhne durch Regierung auf 
Empfehlung des Employment Relations Board 
(Regierung, AN- und AG-Vertreter, 
unabhängige Experten). 
  
Keine Regelung der Anpassungsintervalle, in 
der Praxis meist jährlich. 
 
Automatische Anpassung durch Indexierung. 

Niederlande ja 1265 Euro Gesetz. 
 
Höhere 
Mindestlöhne 

Gilt für alle AN (nicht 
Beamte). 
 
Ausnahmen: Beschäftige in 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Jugendliche bis 22 J., 
gestaffelt nach Alter. 

Automatische Anpassung zweimal jährlich im 
Januar und Juli gemäß den Prognosen des 
Centraalplanbureau für die durchschnittliche 
Steigerung der Löhne im privaten und 



können durch 
Tarifverträge 
festgelegt werden. 
 
Das 
Sozialministerium 
kann auf Bitte der 
Sozialpartner 
einen Tarifvertrag 
für 
allgemeinverbindlic
h erklären, wenn 
der Tarifvertrag für 
die Mehrheit der in 
diesem Sektor 
beschäftigten AN 
gilt. 

Privathaushalten und Azubis. 
 
Arbeitsminister kann 
Lohnsätze unterhalb des 
Mindestlohns für wirtschaftlich 
gefährdete Betriebe oder 
Branchen zulassen. 
 

 
Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Behinderte sind 
möglich. 

öffentlichen Sektor im laufenden Jahr. 
 
Regierung kann den Mindestlohn jedoch 
einfrieren: a) wenn die durchschnittlichen 
Lohnsteigerungen als zu hoch eingeschätzt 
werden oder b) wenn die Zahl der Personen 
mit Anspruch auf Sozialhilfe so weit ansteigt, 
dass Steuererhöhungen zu befürchten sind.  
(Die Höhe der Sozialhilfe ist an den  
Mindestlohn gebunden.) 
 
Vor dem Einfrieren der Mindestlöhne muss 
Regierung den Wirtschafts- und Sozialrat 
konsultieren (Sozialpartner). Regierung ist aber 
nicht an dessen Votum gebunden. 

Österreich Nein 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - - 

 Mindestlohn
? 

Höhe  
pro Monat 
(1.1.2005) 

Per Gesetz, 
Tarifvertrag oder 
per AVE? 
 

Gilt der Mindestlohn für die 
gesamte Wirtschaft? 
 
Ausnahmen (Branchen, 
Regionen oder AN-
Gruppen)? 

Besondere 
Mindestlohnsätze 
für Jugendliche, 
Azubis usw.? 

Festsetzungsverfahren 
 
Anpassungsintervalle 

Polen ja 205 Euro Gesetz. Gilt für alle AN. 
 
 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Jugendliche in den 
ersten zwei Jahren 
der Beschäftigung. 
 
AN in Teilzeit erhalten 
den Mindestlohn 
anteilig. 
 

Festsetzung durch die Dreiseitige Kommission 
(Regierung, Sozialpartner) auf der Grundlage 
eines Regierungsvorschlags. Einigt sich die 
Kommission nicht, setzt die Regierung einen 
Mindestlohn durch Beschluss fest; die 
festgesetzte Höhe, darf dann jedoch nicht 
unter ihrem ursprünglichen Vorschlag liegen. 
 
Anpassung zum 1. Januar. Wenn die 
prognostizierte Preissteigerungsrate über 5 % 
liegt, dann auch zum 1. Juni.  

Portugal ja 473 Euro Gesetz. Gilt für alle AN. Geringere Festsetzung durch Regierung nach 



 
Tarifverträge 
können durch das 
zuständige 
Ministerium für 
allgemeinverbindlic
h erklärt werden. 

 
Für AN in privaten 
Haushalten ein etwas 
niedrigerer Satz. 
 

Mindestlohnsätze für 
Azubis für die Dauer 
von max. 1 Jahr. 
 
Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Behinderte sind 
möglich. 
 
AN in Teilzeit erhalten 
den Mindestlohn 
anteilig. 
 

Konsultation des trilateralen Ständigen 
Komitees für die Beratung des Wirtschafts- und 
Sozialrates (Comissão Permanente de 
Concertação Social do Conselho Económico e 
Social). 
 
Anpassung jährlich im Januar.  

Schweden nein - - - - - 
Spanien ja 599 Euro Gesetz. Gilt für alle AN.  

 
Geringerer Mindestlohnsatz 
für Beschäftigte in 
Privathaushalten. 
 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Azubis, gestaffelt 
nach Ausbildungsjahr. 
 
Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Jugendliche wurden 
1988 abgeschafft. 

Festsetzung durch Regierung nach 
Konsultation der wichtigsten AN- und AG-
Organisationen. 
 
Anpassung einmal im Jahr, obwohl gesetzlich 
halbjährliche Anpassung vorgeschrieben ist.  
 
Typischerweise wird in Bezug auf Preis- und 
nicht auf Lohnentwicklungen erhöht. Als Folge 
ist der Wert des Mindestlohns, gemessen am 
Durchschnittseinkommen stets gefallen. 
 

 Mindestlohn
? 

Höhe  
pro Monat 
(1.1.2005) 

Per Gesetz, 
Tarifvertrag oder 
per AVE? 
 

Gilt der Mindestlohn für die 
gesamte Wirtschaft? 
 
Ausnahmen (Branchen, 
Regionen oder AN-
Gruppen)? 

Besondere 
Mindestlohnsätze 
für Jugendliche, 
Azubis usw.? 

Festsetzungsverfahren 
 
Anpassungsintervalle 

Slowakei ja 167 Euro Gesetz. 
 
„Hochrangige“ 
Tarifverträge, die 
eine große Zahl 
der Beschäftigten 
des Sektors 
umfassen, können 
durch das 
Arbeitsministerium 
für 

Gilt für alle AN.  
 
Mindestlohnsätze gestaffelt 
nach Beschäftigungsposition 
für AN, die nicht von 
Tarifverträgen erfasst werden. 
 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Jugendliche bis 18 J., 
gestaffelt nach Alter. 
 
Geringere 
Mindestlohnsätze für 
behinderte AN, die 
Behindertenrenten 
erhalten. 
 

Festsetzung durch Regierung auf Empfehlung 
der Sozialpartner.  
 
Anpassung auf Grundlage des im trilateralen 
Rat für wirtschaftliche und soziale 
Konzertierung vereinbarten 
Anpassungskoeffizienten.  
 
Nur wenn eine entsprechende Vereinbarung 
nicht zustande kommt, kann die Regierung den 
Mindestlohn einseitig festlegen. 



allgemeinverbindlic
h erklärt werden. 
 
 
 

 
 

 
Jährliche Anpassung. 

Slowenien ja 490 Euro Gesetz. Gilt für alle privaten 
Arbeitsverhältnisse. 

- Festsetzung durch Regierung auf Basis einer 
trilateralen Vereinbarung über Entgeltpolitik.  
In der Praxis wird der Mindestlohn meist im 
Wirtschafts- und Sozialrat als dem höchsten 
Gremium für sozialen Dialog ausgehandelt.  
 
Keine Regelung der Anpassungsintervalle. 
 

Tschechische 
Republik 

ja 235 Euro Gesetz. Gilt für alle AN.  
 
Daneben werden 12 (höhere) 
qualifikationsspezifische 
Mindestlohnsätze festgesetzt. 
Diese Sätze können aber im 
Gegensatz zum nationalen 
Mindestlohn durch 
Tarifverträge unterschritten 
werden. 
 

Geringere 
Mindestlohnsätze für 
Jugendliche bis 21 J., 
gestaffelt nach Alter. 
 
Geringere Sätze für 
behinderte AN, die 
Behindertenrenten 
erhalten.  
 
AN in Teilzeit erhalten 
den Mindestlohn 
anteilig. 
 

Festsetzung des nationalen Mindestlohns und 
der 12 qualifikationsspezifischen 
Mindestlohnsätze durch Regierung nach 
Konsultation der Sozialpartner. In der Praxis 
erfolgt dies im Wege einer Vereinbarung mit 
dem trilateralen Rat für Wirtschafts- und 
Sozialvereinbarungen. 
 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
müssen bei jeder Gesetzgebung konsultiert 
werden, die Arbeitnehmerinteressen betreffen.  
 
Jährliche Anpassung. 

 Mindestlohn
? 

Höhe  
pro Monat 
(1.1.2005) 

Per Gesetz, 
Tarifvertrag oder 
per AVE? 
 

Gilt der Mindestlohn für die 
gesamte Wirtschaft? 
 
Ausnahmen (Branchen, 
Regionen oder AN-
Gruppen)? 

Besondere 
Mindestlohnsätze 
für Jugendliche, 
Azubis usw.? 

Festsetzungsverfahren 
 
Anpassungsintervalle 

Ungarn ja 232 Euro Gesetz. 
 
Tarifverträge 
können für 
allgemeinverbindlic
h erklärt werden, 
wenn die 
Vertragspartner als 
repräsentativ für 
den Sektor gelten.  

Gilt für alle AN, einschließlich 
öffentlichen Dienst. 
 
Besondere sektorale 
Mindestlöhne können 
festgesetzt werden. Ist jedoch 
derzeit nicht der Fall.  

Abweichende 
Mindestlohnsätze für 
Jugendliche, 
Behinderte und 
Teilzeitbeschäftigte 
können vom 
Nationalen 
Beschäftigungsrat 
bestimmt werden. Ist 
jedoch derzeit nicht 

Festsetzung durch Regierung in 
Übereinstimmung mit dem trilateralen 
Nationalen Beschäftigungsrat . 
 
Regelmäßige Anpassung ohne Vorgabe 
konkreter Intervalle.  



der Fall.  
Zypern Sektorale 

Mindestlöhne 
in 
Niedriglohnse
ktoren. 

 Gesetz. Für AN in folgenden 
Branchen: Verkäufer, 
Büroangestellte sowie für den 
Bereich der Pflege und 
Kinderbetreuung. 
 
Es gelten unterschiedliche 
Sätze für die jeweiligen 
Berufsgruppen. 

Geringere 
Mindestlohnsätze in 
den ersten 6 Monaten 
eines 
Beschäftigungsverhält
nisses. 

Festlegung durch Regierung auf Empfehlung 
eines trilateralen Beratungsgremiums. 
 
Jährliche Anpassung.  

 
 


